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1.0 Einleitung 

Die im Anhang beigelegte tabellarische Aufstellung der Kriterien und Indikatoren ist unter der Schirmherrschaft des gemischten Pädagogischen 
Ausschusses erarbeitet worden. Die diesbezüglichen Arbeiten wurden weitgehend durch die fortgesetzte Hilfestellung von Professor Michael Schratz 
erleichtert, einem der österreichischen Ko-Direktoren des Projekts “Selbstbeurteilung in der Schulentwicklung”, das von dem Konsortium der 
Institutionen für die Entwicklung und Forschung in der Erziehung in Europa (CIDREE) geleitet wird. Das endgültige Dokument ist das Ergebnis einer 
umfangreichen Konsultation unter den verschiedenen Partnern an den Schulen. Die Hauptzielsetzung liegt in der Unterstützung der Schulen bei der 
Festlegung ihrer eigenen Methoden zur Beurteilung der geleisteten Erziehungsarbeiten. Somit wird eine Aktionsbasis für alle Schulakteure geboten: 
Lehrkräfte, Schüler, Eltern, Direktoren und Inspektoren. 
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Qualitätssicherheit und -förderung an den Europäischen Schulen 

In allen Mitgliedstaaten und über diese hinaus nimmt die Beurteilung der Qualität der Erziehung einen hohen Stellenwert ein. Die unterschiedlichen 
Beurteilungsmodelle gehen von zyklischen Gruppeninspektionen durch externe Inspektoren, über kleinere Inspektionen mit beratenden und 
unterstützenden Aspekten, bis hin zu Beurteilungen unter Kollegen und Selbstbeurteilung. Ganz gleich auf welches Modell zurückgegriffen wird, 
diejenigen, die die Beurteilung vornehmen, haben sich zu diesem Zweck auf eine Grundlage zu stützen. Sie beschließen was und wie beurteilt wird. 
Die benutzten Begriffe können von einem System zum anderen unterschiedlich sein. In vorliegenden Dokument werden zehn Beurteilungsbereiche 
identifiziert. Im Rahmen jedes Bereichs werden Erfolgskriterien und Maßnahmen bzw. Indikatoren vorgeschlagen, die zum Erfolg jedes Kriteriums 
führen können. 

Die Zweckbestimmung dieses Dokuments, welches das Ergebnis einer umfangreichen Konsultation unter den verschiedenen Partnern an den Schulen 
darstellt, liegt in der Unterstützung der Schulen bei Beurteilung der geleisteten Erziehungsarbeiten. Somit wird eine gemeinsame Aktionsbasis für alle 
Schulakteure geschaffen: Lehrkräfte, Schüler, Eltern, Direktoren und Inspektoren. In diesem Dokument wird allerdings kein einheitliches System zur 
Selbstbeurteilung der Schulen vorgeschrieben, das dies im krassen Widerspruch zum tatsächlichen Geist der Selbstbeurteilung stehen würde. Die 
Erfahrung all jener, die bereits in europaweite Projekte dieser Art einbezogen waren, verdeutlicht, daß die Schulen die Ideen und Methoden von Außen 
nicht einfach übernehmen können. Sie haben diese vielmehr an ihre eigenen, einmaligen Umstände anzupassen oder entsprechend abzuändern.Von 
daher wäre es völlig falsch, die beigefügte Aufstellung strikt anzuwenden. Die Schulen sollten sie vielmehr nach freiem Dünken einsetzen und 
feststellen, was für bestimmte Zwecke von Nutzen ist, und sie erforderlichenfalls anpassen. In der Film- bzw. Theatersprache würde man diese 
Aufstellung keineswegs als Drehbuch bezeichnen, sondern vielmehr als Vorgabe für Improvisationen. 

Eine Schlußfolgerung, die man aus ähnlichen Projekten ziehen kann, besteht darin, daß es Zeit kostet, einen Geist der Selbsbeurteilung zu schüren; 
von daher sollten die ursprünglichen Erwartungen nicht zu hoch angesetzt werden. Die ursprünglichen Aktivitäten sollten vorzugsweise bescheidener 
Tragweite sein. 

Man kann dieses Dokument als das erste einer Reihe von Veröffentlichungen über die Aspekte der Qualitätsverwaltung an den Schulen betrachten. 
Später zu veröffentlichende Handbücher werden auf spezifische Projekte an den Schulen ausgerichtet werden. 



  

2000-D-264-de-2 4/17 

 

 

I.  SCHULETHOS/ -PHILOSOPHIE 5 

II.  SCHULKLIMA 6 

III.  LEHRPLAN UND ORGANISATION 7 

IV.  MANAGEMENT UND VERWALTUNG 8 

V.  UNTERRICHT 9 

VI.  LEISTUNG/LERNPROZESS 10 

VII.  BERUFLICHE ENTWICKLUNG 11 

VIII.  RESSOURCEN FÜR DEN LERNPROZESS 12 

IX.  BEZIEHUNGEN ZU ELTERN UND AUSSERSCHULISCHEN EINRICHTUNGEN 13 

X.  BEURTEILUNG 14 

 



  

2000-D-264-de-2 5/17 

I. Schulethos/ -philosophie 
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II. Schulklima 
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III. Lehrplan und Organisation 
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IV. Management und Verwaltung 

 

� S. Anhang zu Dokument 2006-D-102-de-5 « Qualitätsgewährleistung und –förderung an den Europäischen Schulen – Transparenz und Code zum reibungslosen 
Verwaltungsbetrieb im System der Europäischen Schulen » 
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V. Unterricht 
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VI. Leistung/Lernprozess 
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VII. Berufliche Entwicklung 
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VIII. Ressourcen für den Lernprozeß 
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IX. Beziehungen zu Eltern und außerschulischen Einrichtungen 
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X. Beurteilung 
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TRANSPARENZ UND REIBUNGSLOSER VERWALTUNGSBETRIEB AN DEN ES 

1. Code des reibungslosen Verwaltungsbetriebs 

Die Zielsetzung eines Codes des reibungslosen Verwaltungsbetriebs liegt in der ständigen 
Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen zugunsten aller Nutzer des Systems der ES. 
Dies setzt u.a. die Anwendung folgender Grundsätze voraus:  

- Jegliche Korrespondenz oder Anfrage, ob ein Brief, ein Fax-Schreiben, ein E-Mail oder 
ein Telefonat, müssen innerhalb einer angemessenen Frist beantwortet werden.  

- Grundsätzlich beläuft sich die Antwortfrist auf sechs Tage. Wenn die Anfrage direkt oder 
die Auskünfte leicht verfügbar sind, ist diese Frist zu kürzen.  

- Die Antwort ist wenn möglich in der Sprache des Antrags zu formulieren. Sollte dies nicht 
möglich sein, so ist die Antwort in einer der drei Hauptsprachen der ES oder in der Sprache 
des Sitzlandes der Schule zu erteilen.  

- Die Antwort hat so ausführlich wie möglich formuliert zu sein. Falls Antwortelemente nicht 
unmittelbar vorliegen, wird ein Bestätigungsschreiben unter Angabe des Datums erteilt, 
wann eine vollständige Antwort erteilt werden kann.  

- Falls die Beantwortung nicht in den Zuständigkeitsbereich jener Person fällt, an die diese 
Anfrage gerichtet war, ist die Informationsanfrage an die zuständige Person weiterzuleiten, 
wobei der Antragsteller über diese Weiterleitung zu informieren ist und ihm die Angaben 
jener Person mitgeteilt werden, an die seine Anfrage weitergeleitet worden ist.  

- Der Ton, die Verhaltensweisen und die Haltung des Personals müssen freundlicher und 
professioneller Natur sein. 

 

2. Rechtfertigung der Beschlüsse und Beschwerdeverfahren 

Gemäß der Charta der grundlegenden Rechte der Europäischen Union umfasst das Recht 
des Bürgers auf eine reibungslose Verwaltung die « Verpflichtung der Verwaltung, ihre 
Beschlüsse zu rechtfertigen». Dieser Grundsatz ist daher bei der Mitteilung eines jeden 
Beschlusses einzuhalten. 

- Jeder Beschluss muss begründet werden, indem die Gründe für diese Beschlussfassung 
und die berücksichtigten Elemente vorgelegt werden. 

- Die Verfahrensweisen zur Einreichung einer Beschwerde müssen im Falle einer 
Abweisung der Beschwerde mitgeteilt werden. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass gemäß 
den geltenden Vorschriften des Systems der ES Beschwerde eingelegt werden kann. 

 

3. Öffentlicher Zugang zu Dokumenten, inkl. Statistiken 

Der öffentliche Zugang zu Daten über die ES, mit Ausnahme persönlicher Angaben oder 
von Informationen, die vom/von der Direktor/in als vertraulich gewertet werden, ist 
systematisch zu gewährleisten, entweder mittels einer Veröffentlichung auf einer Website 
oder mittels einer direkten Beantwortung des Antrags. Die auf der Website veröffentlichten 
Informationen werden wenn möglich in den drei Hauptsprachen der ES sowie in der 
Sprache des Sitzlandes der Schule geboten. 
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4. Transparenz des Verwaltungsbetriebs 

Der erste Schritt auf dem Weg zur Transparenz in der Verwaltung ist eine klare 
Arbeitsplatzbeschreibung für jedes Personalmitglied, die die Verantwortungsbereiche weit 
erfasst und die regelmäβig überprüft wird. Jeder/jede Beschäftigte muss Verantwortung 
übernehmen für das, was er/sie tut im europäischen Schulsystem und im Verhältnis zu 
seiner/ihrer Arbeitsplatzbeschreibung beurteilt werden. 

 


